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Sitzungstermine 2012 

 

 

                                    
 

Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:buergermeisterbuero@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 

**************************************** 

 
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hilden 
 

1. Widmung von Straßen im Stadtgebiet Hilden 
 
Der Rat der Stadt Hilden beschloss nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sit-
zung am 19.09.2012 wie folgt: 
 

Folgende Straße in der Stadt Hilden wird gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23. September 1995 (GV NW S. 1028 ff.) in der z. Z. gültigen 
Fassung 
- als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwie-

gen (§ 3 Abs. 4 Ziffer 2 StrWG NRW) dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 

Lfd. 
Nr. 

Straße von - bis Gemarkung Hilden 

Flur Flurstück 

1 Dürerweg Stichstraße zu den Häusern 38-46 65 2441, 2481, 2484; 
 

Die Widmungsunterlagen können während der Dienstzeit bei der Stadt Hilden, Planungs- und Vermes-
sungsamt, Sachgebiet Vermessung, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, Zimmer 453, eingesehen werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf, 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Widmung schriftlich Klage erhoben oder zur 
Niederschrift vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erklärt werden. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. 
 

Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung der Klage dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. Die angefochtene Widmung soll in Ur- oder in Abschrift 
beigefügt werden. 
 

Hinweis: 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das bisher einer Klage vorgeschaltete Widerspruchsver-
fahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich Ihnen, sich vor Erhebung 
einer Klage zunächst mit dem Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden in Verbindung zu 
setzen. Etwaige Unstimmigkeiten könnten somit bereits im Vorfeld einer Klage behoben werden. 
 

Ich weise jedoch ausdrücklich daraufhin, dass die Klagefrist von einem Monat sich durch ein solches 
Gespräch nicht verlängert. 
 

Hilden, den 20.09.2012 
Horst Thiele 
Bürgermeister 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat  15. 21.    04.  19. 31.  12. 

Haupt- und Finanzausschuss   14.   20.   05.  21.  

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  23.    13.     23.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  09.    28.     08.  

Integrationsrat  02.    14.   20.  22.  

Jugendhilfeausschuss   01.   21.     29.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  27.       10.    

Personalausschuss  13.           

Rechnungsprüfungsausschuss    23.       12.  

Schul- und Sportausschuss   07.   27.      05. 

Sozialausschuss  08.    18.      03. 

Stadtentwicklungsausschuss 18. 29.  25. 30.   29. 26.  14.  

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.   08.     30.   28.  
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2. Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre Nr. 51 der Stadt Hilden für den Bereich 
Gustav-Mahler-Straße/Furtwänglerstraße 
 
Aufgrund der §§ 16 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geän-
dert wurde, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 270), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV NRW S. 685), hat der Rat der Stadt Hilden 
in seiner Sitzung am 19.09.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 
 

Für das in § 2 bezeichnete Gebiet hat der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden in seiner Sit-
zung am 01.09.2011 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 99, 1. vereinfachte Änderung beschlos-
sen. 
Zur Sicherung dieser Planung wird für den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre angeord-
net. 
 
§ 2 
 

(1) Von der Veränderungssperre Nr. 51 ist folgender Planbereich betroffen: 
 Das Plangebiet liegt im Norden der Stadt Hilden zwischen der Gustav-Mahler-Straße im Westen 

und der Furtwänglerstraße im Osten. Es umfasst die Flurstücke 187, 189, 394 und 395 in Flur 28 
der Gemarkung Hilden. 

 

(2) Ein Übersichtsplan, der Bestandteil dieser Satzung ist, liegt zur Einsichtnahme im Rathaus, Pla-
nungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 439, aus. Im Übersichtsplan 
ist der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre schwarz umrandet. 

 
§ 3 
 

(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Planbereich dürfen Vorhaben im Sinne des § 29 
BauGB, die Vergnügungsstätten (insbesondere Spiel- und Automatenhallen, Nachtlokale jeglicher 
Art, Diskotheken, Tanzclubs oder Swinger-Clubs) und Wettbüros betreffen, nicht durchgeführt wer-
den. 

 

(2) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Planbereich dürfen Vorhaben im Sinne des § 29 
BauGB, die Einrichtungen mit erotischen Angeboten (insbesondere Bordelle und bordellartige Be-
triebe, Sex-Kinos, Peep-Shows, Striptease-Shows, Eros-Center sowie Dirnenunterkünfte) betreffen, 
nicht durchgeführt werden. 

 

(3) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Ge-
meinde eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegende Belange nicht entgegenstehen. 

 

(4) Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 
 a) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 

sind; 
 b) Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisherigen baurechtlich genehmigten Nutzung. 
 
§ 4 
 

Die Veränderungssperre tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung gemäß § 16 Abs. 2 BauGB in Kraft. 
 

Sie tritt mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplans Nr. 99, 
1.vereinfachte Änderung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB, spätestens jedoch 2 Jahre nach der Bekanntma-
chung dieser Veränderungssperre außer Kraft. 
 
 
Hinweis: 
1. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche bei mehr als vierjähriger Dauer der Veränderungssperre wird 
hingewiesen.  

 

2. Eine Verletzung der in § 214 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustan-
dekommen der vorstehenden Satzung ist gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Hilden 
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geltend gemacht und dabei der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, dargelegt worden 
ist. 

 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen kann gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,  
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

4. Ein Lageplan, aus dem das Gebiet der Verände-
rungssperre hervorgeht, liegt während der 
Dienststunden im Rathaus, Planungs- und Ver-
messungsamt in Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 
439, öffentlich aus. 
 

5. Auf den zur Orientierung veröffentlichten Karten-
ausschnitt wird hingewiesen.  

 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung über die Anordnung der 
Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 51 der 
Stadt Hilden wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hilden, den 25.09.2012 
Horst Thiele 
Bürgermeister 

 
Bekanntmachungen der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert 
 

3. Kraftloserklärungen 
 
Die Sparkassenbücher 
 

3023029741 - alt 3029741 (V)        3023770385 - alt 3770385 (V) 
 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Hilden (H), 
der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen (R) und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V), deren 
Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist, werden nach Durchführung des Aufge-
botsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 

Velbert, 05. September 2012 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 
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4. Aufgebote 
 
Die Sparkassenbücher 
 

3041103247, 3041118369, 3041376033 
3031574142 - alt 1574144 (H)        3021670454 - alt 1670454 (V) 
 

der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Hilden (H), der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Ratingen (R)  und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V), deren Rechtsnachfolgerin 
die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist, werden aufgeboten. 
 

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorla-
ge der Sparkassenbücher anzumelden, andernfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 

Velbert, 20. September 2012 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 

 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 
 

5. Winterdienst für städtische Gebäude 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Übernahme der Winterdienstverpflichtungen zur Schneeräumung und Bestreuung bei Eisglätte der 
Gehwege an 22 städt. Liegenschaften; ca. 6.558 qm Wegefläche; Aufteilung der Leistung erfolgt in 2 
Lose (Los 1 = 3.774 qm, Los 2 = 2.784 qm) 
 
Leistungszeitraum: 01.11.2012 – 31.03.2013 und 01.11.2013 – 31.03.2014 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 19.09.2012 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-Mail versandt werden.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 04.10.2012, 23:59 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen.  
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
 vergebenden Leistung vergleichbar sind  
- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
 Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 
- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-

nische Ausrüstung 
- Nachweis über Haftpflichtversicherung für Personen und Sachschäden (mind. 1 Mio. €) 
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Nach § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetz NRW sind alle Bieter verpflichtet, eine Tariftreueerklärung 
für eigene Mitarbeiter, für Mitarbeiter von eventuell eingesetzten Nachunternehmern sowie für eventuell 
entliehene Mitarbeiter abzugeben. (Dies gilt nicht für reine Lieferleistung/Kauf) 
 
Die Bieter sind bis zum 26.10.2012 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebe-
stimmungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
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6. Trockenbauarbeiten – Marktstr. 5-7 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
22 qm gedämmte Metall-Doppelständerwände herstellen; 22 qm Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn 
Wand; 22 qm abgehängte und gedämmte Decke mit GKB herstellen; 25 qm Dampfbrems- und Luft-
dichtungsbahn Decke; 40 qm Mineraldämmplatten als Innendämmung auf MW; 27 lfdm. Anschluss der 
Innendämmung an Fensterlaibungen; 80 qm Holzfaserdämmung auf Decke; 100qm Einbau OSB/2 
Nut- und Federbelag 
 
Beginn der Arbeiten: 08.11.2012  Fertigstellung: 30.11.2012 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 20.09.2012 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 5 € je Exemplar zu ent-
richten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezah-
lung des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. Das Entgelt wird nicht 
erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/12026 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 10.10.2012, 10:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 10.10.2012, 10:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Bescheinigung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträge (Unbedenklichkeitsbescheinigung) 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 

Nach § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetz NRW sind alle Bieter verpflichtet, eine Tariftreueerklärung 
für eigene Mitarbeiter, für Mitarbeiter von eventuell eingesetzten Nachunternehmern sowie für eventuell 
entliehene Mitarbeiter abzugeben. (Dies gilt nicht für reine Lieferleistung/Kauf) 
 
Die Bieter sind bis zum 26.10.2012 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebe-
stimmungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 
 


